
 
A n t r a g : 

 
Der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben 
im Verwaltungshaushalt 2006 bis zur Höhe 
von 293.000,00 Euro und im Vermögens-
haushalt 2006 bis zur Höhe von 292.100,00 
Euro wird nach § 82 GO zugestimmt.  
 

 


